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THEMA

Bereits zu Beginn des 19. jahrhunderts wur-
de das letzte tier erlegt. Zwischen 1956 und
1977 sind Biber an verschiedenen stellen

wieder angesiedelt worden. mit einer Gründerpo-
pulation von bloß 141 tieren, die über 20 jahre
ausgesetzt wurden, ist es rückblickend nicht
weiter erstaunlich, dass es so lange dauerte, bis
die Population endlich als gesichert gelten
konnte: 1978 waren es nämlich bloß noch 132
tiere (stocker 1985) und 1994 erst 350 (Rahm &
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Wie in vielen anderen Ländern Europas
wurde der Biber auch in der Schweiz
ausgerottet. Mitte des 20. Jahrhun-
derts angesiedelt, gibt es heute wie-
der 2.000 Tiere. Für zukünftige Revita-
lisierungsprojekte ist der Biber ein
wichtiger Partner.
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BIBER IN DER SCHWEIZ

Bättig 1996). Aufgrund der wenigen individuen
und der starken fragmentierung der Populatio-
nen landete der nager 1994 auf der Roten Liste in
der höchsten Gefährdungsklasse „vom Ausster-
ben bedroht“. im Winter 2008 besiedelten 1.600
Biber die Gewässer der schweiz. im Winter 2012
waren es schon 2.000 (Grafik s. 24). Aufgrund der
erfreulichen Zunahme des Bestandes seit mitte
der 1990er-jahre und der heute mehrheitlich
vernetzten Bestände entlang der großen flüsse
kann der Biber bei der laufenden Revision der
Roten Liste zurückgestuft werden - er ist keine
akut gefährdete Art mehr. der strenge schutz auf
nationaler Ebene bleibt aber weiterhin bestehen.

Wo der Biber aktiv ist, da blüht das Leben

seit jahrmillionen beeinflussen Biber die
Gewässerlandschaft entscheidend: sie stauen
Bäche, lichten Wälder auf und graben ganze

Kanalsysteme, um Gewässer miteinander zu ver-
binden. ihretwegen entstanden in den flusstä-
lern der naturlandschaft zahlreiche Lebensräu-
me, die vorher nur punktuell existiert hatten. der
Biber wurde damit zu einem bedeutenden Evo-
lutionsfaktor: Etliche tier- und Pflanzenarten der
Gewässer passten sich den von ihm umgeform-
ten Landschaften an, manche entstanden wohl
erst seinetwegen. Von seiner schaffenskraft
profitieren zahlreiche tier- und Pflanzenarten,
ja sie sind zum teil sogar direkt auf seine
Lebensräume angewiesen. Verschwindet der
Biber, verschwinden mit ihm auch andere Arten.
Zwar hat dies während der Ausrottung kaum
jemand dokumentiert. mit seiner Rückkehr beob-
achtet man in allen teilen Europas jedoch, wie
zahlreiche Arten wieder heimisch werden und
wie ihre Populationen zum teil stark zunehmen.
Besonders profitieren fische, Amphibien, Repti-

Abb. 1: Revitalisierte Urtene im
schweizer mittelland (Kanton Bern)
nach zukünftigen Anforderungen
des Gewässerschutzgesetzes. hier
darf der Biber fast wie er will!

Mehr Informationen unter www.biberfachstelle.ch 
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lien, Libellen und totholzbewohner sowie zahl-
reiche Pflanzen- und Pilzarten. der Biber gilt des-
halb als schlüsselart der feuchtgebiete. 

Konflikte im Kulturland vorprogrammiert

in einer dicht besiedelten und intensiv genutz-
ten Kulturlandschaft wie der schweiz ist ein tier,
das Bäche staut, höhlen in Uferböschungen
gräbt und Wälder auflichtet oder überschwemmt
nicht überall willkommen. Er pfuscht dem men-
schen ins handwerk, der die Gewässer seiner-
seits nach seinen Bedürfnissen umbaut, regu-
liert und das Umland oft bis hart an die Uferkan-
te nutzt. 

in der Regel nutzen Biber bloß einen schmalen
Uferstreifen von 10-20 m Breite entlang der
Gewässer. Konflikte entstehen in der schweiz
fast ausschließlich in korrigierten und begradig-
ten Gewässern, wo der mensch zu nahe am Was-
ser wirtschaftet und baut. hauptkonfliktpunkte
sind Vernässung von flächen durch Biberdäm-
me und einstürzende Wege (Abb. 2), die direkt
auf der Uferböschung geführt werden – drei Vier-
tel der Gewässer werden von Wegen und straßen
gesäumt. Viele Biberkonflikte lassen sich zwar
kurzfristig mit technischen maßnahmen behe-
ben. Zum teil bieten sie aber auch Zeit, um lang-
fristige Lösungen anzugehen. Es handelt sich
dabei nämlich oft nur um eine symptombekämp-
fung. Langfristig liegt der schlüssel zum Erfolg
nicht in technischen hilfsmitteln, sondern vor
allem in maßnahmen am Gewässer. denn nicht

der Biber ist das Problem, sondern die Gewässer
selber und deren nutzung durch den menschen:
da wo die Gewässer genügend Raum haben und
noch natürlich fließen dürfen, verursacht der
Biber kaum Konflikte. Er wird somit zu einem indi-
kator der uns unerbittlich aufzeigt, wo die
Gewässer auch aus anderen Gründen mehr Raum
und natürlichkeit brauchen. 

Hoher nationaler Schutz – 
Eingriffe aber möglich

der Biber ist in der schweiz seit 1962 über
nationale Gesetze geschützt: im jagdgesetz als
Art und im natur- und heimatschutzgesetz, als
wichtiger Bestandteil seines Lebensraums, auch
all seine dämme und Burgen. Verursachen ein-
zelne tiere jedoch „trotz zumutbaren maßnah-
men zur schadensverhütung“ große schäden an
land- oder forstwirtschaftlichen Kulturen oder
gefährden sie „siedlungen oder im öffentlichen
interesse stehende Bauten und Anlagen“ kön-
nen sie eingefangen oder abgeschossen wer-
den. dies jedoch immer unter der Bedingung,
dass maßnahmen ergriffen werden, die die Kon-
flikte langfristig lösen. freihaltezonen, in denen
Biber immer wieder weggefangen werden, sind
gesetzlich nicht zulässig.

Erste Anlaufstelle im Konfliktfall sind die kan-
tonalen jagdverwalter oder die Wildhüter. sie
suchen mit den Betroffenen mögliche maßnah-
men zur Lösung der Konflikte. sie entscheiden
auch, ob eine Entschädigung ausgesprochen
wird. schäden an land- und forstwirtschaftli-
chen Kulturen werden von Bund und Kantonen
nämlich je zur hälfte vergütet. schweiz weit sind
das pro jahr rund 10.000 Euro. nicht entschä-
digt werden jedoch infrastrukturschäden, z. B.

„Der Biber muss in Zukunft unbedingt von Beginn an
in Revitalisierungsplanungen einbezogen werden.“
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Grafik: Verbreitung
des Bibers in der
schweiz im Winter
2012. die 2.000 tiere
sind heute entlang
der großen flüsse
gut miteinander 
vernetzt. 

THEMA

©Österreichischer Naturschutzbund; download unter www.biologiezentrum.at



herbstausgabe | nAtUR &LAnd | 99. jG. – heft 3-2013 25

eingestürzte Wege. diese müssen vom Eigentü-
mer selber behoben werden. 

Zustand der Schweizer Gewässer – 
verbesserungswürdig

Von den 65.000 flusskilometern der schweiz
sind gut 14.000 km stark verbaut und ihre dyna-
mik ist gestört, was sie für viele Wasserlebewe-
sen unbewohnbar macht. die meisten dieser
Gewässer befinden sich im flachland, wo sich
die schweizer Bevölkerung am dichtesten
drängt. 10.000 km davon müssten revitalisiert
werden und den meisten Gewässern fehlt der
nötige Raum, um ihre natürlichen funktionen
wieder zu gewährleisten. 

Aus diesem Grund wurde 2011 das Gewässer-
schutzgesetz revidiert. Es sieht vor, dass in den
nächsten 80 jahren rund 4.000 km Gewässer
revitalisiert werden, die negativen Auswirkungen
von schwall und sunk unterhalb von Wasser-
kraftwerken vermindert, der Geschiebehaushalt
reaktiviert wird und die durchgängigkeit von
Gewässern für fische wiederhergestellt werden
sollen. Zudem sollen sämtliche Gewässer in
Abhängigkeit der sohlenbreite mehr Raum erhal-
ten: 5-15 m sollen den Gewässern beidseits
überlassen werden. diese flächen dürfen nur
noch extensiv bewirtschaftet werden, dünge-
und spritzmittel sind verboten. Landwirte wer-
den dafür vom Bund im Rahmen des ökologi-
schen Ausgleichs pro jahr mit 16 mio. Euro ent-
schädigt (vgl. Abb. 1). 

Wichtiger Partner bei der Umsetzung 
des Gewässerschutzgesetzes

die vom Biber genutzten streifen entlang der
Gewässer decken sich fast perfekt mit dem in
der Gewässerschutzverordnung geforderten
Gewässerraum. Wenn dieser konsequent ausge-
schieden und extensiv bewirtschaftet wird, kann
er uns helfen, die mehrheit der Biberkonflikte
präventiv zu vermeiden (vgl. Abb. 1). da wo aber
weder mehr Gewässerraum noch technische
maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden kön-
nen, muss unter Umständen auch mal ein Biber
oder eine ganze familie entfernt werden. die
2012 revidierte jagdverordnung regelt die moda-
litäten dazu. man darf sich dabei aber nichts vor-
machen: man schafft damit nur Platz für den
nächsten Biber und die Konflikte gehen weiter. 

der Biber muss in Zukunft also unbedingt von
Beginn an in Revitalisierungsplanungen mit ein-

bezogen werden. noch ist er Landschaftsarchi-
tekt ohne Auftrag. sind die räumlichen Ansprü-
che des Bibers in Gewässerbauprojekten jedoch
berücksichtigt, kann er die Gewässer konfliktfrei
bewohnen und uns im Gegenzug helfen, diese in
einen natürlicheren Zustand zu führen – und
dies billiger und besser als es jede menschliche
maßnahme tut. schützen wir den Biber, schützen
wir nicht nur eine einzelne Art, sondern ganze
Lebensgemeinschaften und damit die Biodiver-
sität an Gewässern allgemein. 
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Abb. 2: Einge-
stürzter Land-
wirtschaftsweg
direkt auf der
Böschungs-
kante des
Gewässers.
drei Viertel der
schweizer
Gewässer
sehen heute so
aus. hier kann
der Biber fast
nur Konflikte
verursachen.  
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